
DER GEMEINDERAT HAT IN SEINER SITZUNG 

AM 29.06.2023 DEM ENTWURF DES BEBAU-

UNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG 

ZUGESTIMMT UND DIE ÖFFENTLICHE 

AUSLEGUNG GEM. § 3 ABS. 2 BauGB BE-

SCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER 

ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM 

06.07.2023 ORTSÜBLICH BEKANNT GE-

MACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGS-

PLANES UND DIE BEGRÜNDUNG HABEN 

VOM 14.07.2023 BIS EINSCHLIESSLICH 

14.08.2023 GEMÄSS § 3 ABS. 2 BauGB 

ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN 26.09.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER GEMEINDERAT HAT DEN BEBAU-

UNGSPLAN „OCHSENBERG-MASCH II – 2. ÄN-

DERUNG“ NACH PRÜFUNG DER ANRE-

GUNGEN UND STELLUNGNAHMEN GEM. § 3 

ABS. 2 BauGB IN SEINER SITZUNG AM 

24.08.2023 ALS SATZUNG  (§ 10 BauGB UND § 

84 NBauO) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 

BESCHLOSSEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN 26.09.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER                                  SIEGEL

DER SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAU-

UNGSPLANES WURDE NACH § 10 BauGB 

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT UND IST 

IM AMTSBLATT NR. 10 (2023)  FÜR DEN 

LANDKREIS GIFHORN BEKANNTGEMACHT 

WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN IST MIT 

DER BEKANNTMACHUNG AM 29.09.2023 IN 

KRAFT GETRETEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN 04.10.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER                                  SIEGEL

DER GEMEINDERAT HAT DIE VORGE-

BRACHTEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN 

SOWIE DIE STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER 

ÖFFENTLICHER BELANGE AM 24.08.2023 GE-

PRÜFT. DAS ERGEBNIS IST MITGETEILT 

WORDEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN 26.09.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER SIEGEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 

DES BAUGESETZBUCHES (BauGB), DES § 84 

DER NIEDERSÄCHSISCHEN BAUORDNUNG 

(NBauO) UND DER §§ 10 UND 58 DES 

NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFAS-

SUNGSGESETZES HAT DER RAT DER 

GEMEINDE RÖTGESBÜTTEL DEN BEBAU-

UNGSPLAN „OCHSENBERG-MASCH II – 2. ÄN-

DERUNG“, BESTEHEND AUS DER PLAN-

ZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FEST-

SETZUNGEN SOWIE DER ÖRTLICHEN BAU-

VORSCHRIFT, ALS SATZUNG BESCHLOS-

SEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN 26.09.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER                                  SIEGEL

SATZUNGSBESCHLUSS

RECHTSVERBINDLICHKEIT

DER GEMEINDERAT HAT IN SEINER SITZUNG 

AM 29.06.2023 DIE AUFSTELLUNG DES 

BEBAUUNGSPLANES „OCHSENBERG-MASCH 

II – 2. ÄNDERUNG“ BESCHLOSSEN. DER 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 

2 ABS. 1 BauGB ORTSÜBLICH BEKANNT 

GEMACHT WORDEN. 

RÖTGESBÜTTEL, DEN 26.09.2023

gez. Schölkmann

BÜRGERMEISTER SIEGEL

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

BERÜCKSICHTIGUNG DER 

STELLUNGNAHMEN / ANREGUNGEN

UND BEDENKEN

GEMEINDE RÖTGESBÜTTEL Landkreis Gifhorn

BEBAUUNGSPLAN OCHSENBERG-MASCH - 2. ÄNDERUNG

Bebauungsplan gem. § 13a BauGB - 

Bebauungspläne der Innenentwicklung

Datum Verf. Stand gezeichnet Änderung

28.06.2023 §§ 3(2)/4(2) BauGB Warnecke

1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nachfolgend 

aufgeführten Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 

BauNVO (der Versorgung des Gebietes dienende 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften) sowie die 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 

3 Nrn. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen) nicht zulässig.

2 Im Allgemeinen Wohngebiet beträgt die zulässige 

Firsthöhe als lotrecht ermitteltes Maß zwischen dem 

obersten Firstpunkt und dem Bezugspunkt max. 9,0 m. 

Die Traufhöhe - Bemessungspunkt ist die Oberkante 

der Dachkonstruktion - darf im Allgemeinen Wohn-

gebiet ausgehend vom Bezugspunkt max. 6,3 m 

betragen. 

Der Bezugspunkt wird gebildet als lotrecht ermitteltes 

Maß zwischen dem entsprechenden Bauteil in der 

Mitte des jeweiligen Gebäudes auf der dem 

erschließenden Straßenraum zugewandten Seite und 

dem höchsten Punkt der geplanten bzw. fertig 

ausgebauten Straßenoberfläche des erschließenden 

Straßenraums.

Überschreitungen der festgesetzten maximalen 

Gebäudehöhe sind für technische Anlagen (z.B. 

Lüftungsanlagen, Abgasschornsteine, Antennen, Anla-

gen zur Solarenergienutzung) zulässig, soweit sie 

mindestens um das Maß ihrer Höhe von der 

Fassadenkante zurückversetzt angeordnet werden.

3 Die Grundflächenzahl darf gem. der in § 19 Abs. 4 

Nr. 1 und 2 BauNVO bezeichneten Anlagen um den 

maximal möglichen Faktor von 50 % überschritten 

werden.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

HINWEISE

PLANVERFASSER

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS 

WURDE AUSGEARBEITET VON:

PLANUNGSBÜRO WARNECKE

38100 BRAUNSCHWEIG 

WENDENTORWALL 19

BRAUNSCHWEIG, DEN 14.08.2023

gez. Warnecke

PLANVERFASSER

1 Bei Bodeneingriffen können archäologische 

Denkmale auftreten, die der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Kreisarchäologen gemeldet 

werden müssen (§ 14 Abs. 1 Niedersächsisches 

Denkmalschutzgesetz - NDSchG -). Auftretende 

Funde und Befunde sind dabei zu sichern, die 

Fundstelle unverändert zu lassen und vor Schaden zu 

schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN     M 1 : 500

KARTENGRUNDLAGE: LIEGENSCHAFTS-

KARTE KATASTERAMT GIFHORN; AUSZUG 

AUS DEN GEOBASISDATEN DER 

NIEDRSÄCHSISCHEN VERMESSUNGS- UND 

KATASTERVERWALTUNG 

 

GEMARKUNG RÖTGESBÜTTEL, FLUR 6, 

AKTENZEICHEN L 4-112 / 2023

DIE PLANUNGSUNTERLAGE ENTSPRICHT 

DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTS-

KATASTERS UND WEIST DIE STÄDTE-

BAULICH BEDEUTSAMEN BAULICHEN ANLA-

GEN SOWIE STRASSEN, WEGE UND PLÄTZE 

VOLLSTÄNDIG NACH  (STAND VOM 05/2023).

DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST NUR FÜR EI-

GENE, NICHTGEWERBLICHE ZWECKE GE-

STATTET. 

LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND 

LANDESVERMESSUNG NIEDERSACHSEN

REGIONALDIREKTION 

BRAUNSCHWEIG -WOLFSBURG

AM SCHLOSSGARTEN 6

38518 GIFHORN

GIFHORN, DEN 25.09.2023

gez. Eyssel

UNTERSCHRIFT                                      SIEGEL

VERVIELFÄLTIGUNGSVERMERKE

PLANZEICHENERKLÄRUNG ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

ÜBER DIE GESTALTUNG 

BAULICHER ANLAGEN

§ 1 Gesetzesgrundlage und Geltungsbereich

Die Gesetzesgrundlage für die Örtliche Bauvorschrift 

ist der § 84 Abs. 3 NBauO i.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB. 

Der Geltungsbereich der Örtlichen Bauvorschrift 

umfasst die Fläche des Allgemeinen Wohngebiets des 

Bebauungsplanes Ochsenberg-Masch II – 2. Ände-

rung in der Gemeinde Rötgesbüttel. Die genaue 

Begrenzung des Geltungsbereiches ist aus der Plan-

zeichnung ersichtlich.

§ 2 Gestaltung des Daches

2.1 Dächer über Hauptgebäuden sind mit Neigungen 

von mind. 25° zulässig. 

2.2 Als Dachform sind das Sattel-, das Walm- und das 

Krüppelwalmdach zulässig. 

2.3 Für die Dachflächen sind nur nicht glänzende 

Dachdeckungen aus gebrannten Ton und Beton 

zulässig.

2.4 Die Dacheindeckungsmaterialien als Tonziegel 

und Betondachsteine sind in der Farbgebung rot sowie 

graufarben (gem. RAL Farbtönen 2001, 2002 3000, 

3001, 3002, 3003, 3009, 3011, 3013, 3016, 7015, 

7016, 7021, 7024, 7026) des RAL-Farbregisters 840 

HR und Mischungen der genannten Farbtöne zu 

verwenden. 

2.5 Dächer über Nebengebäuden (gem. § 14 

BauNVO), Wintergärten, Eingangsvorbauten, Terras-

senüberdachungen, Garagen (Carports) sowie Flach-

dächer sind von den unter 2.1 – 2.4 getroffenen 

Regelungen ausgenommen. 

2.6 Anlagen zur aktiven / passiven Energiegewinnung 

sind unabhängig von den gestalterischen Vorgaben 

zulässig.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Nach dem § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, 

wer der Örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Es 

wird darauf verwiesen, dass als Bauherr, Entwurfs-

verfasser oder Unternehmer der zuwiderhandelt, der 

vorsätzlich oder fahrlässig einer der unter §§ 2 bis 4 

genannten Bestimmungen der Örtlichen Bauvorschrift 

für das Gebiet des Bebauungsplanes Ochsenberg-

Masch II – 2. Änderung, Gemeinde Rötgesbüttel, 

entgegenhandelt. Dafür kann ein Bußgeld verhängt 

werden.

24.08.2023 Satzung Warnecke

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB EINES JAHRES NACH INKRAFT-

TRETEN DES BEBAUUNGSPLANES MIT 

ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFT SIND EINE 

NACH § 214 BauGB BEACHTLICHE VER-

LETZUNG VON VERFAHRENS- UND FORM-

VORSCHRIFTEN ODER VON VORSCHRIFTEN 

ÜBER DAS VERHÄLTNIS DES BEBAUUNGS-

PLANES MIT ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFT 

UND DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

SOWIE EIN BEACHTLICHER MANGEL DES 

ABWÄGUNGSVORGANGES BEIM ZUSTANDE-

KOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES MIT 

ÖRTLICHER BAUVORSCHRIFT NICHT GEL-

TEND GEMACHT WORDEN.

RÖTGESBÜTTEL, DEN __.__.2024

BÜRGERMEISTER SIEGEL

2. Das auf den neu bebauten bzw. neu versiegelten 

Flächen anfallende Oberflächenwasser ist auf den 

jeweiligen privaten Grundstücken zu versickern. Für 

die Auslegung der dezentralen Versickerungs-

einrichtungen sollten die Baugrundeigentümer ein ent-

sprechendes Baugrundgutachten durchführen, damit 

gesicherte Annahmen für die Bestimmung der 

Versickerungsleistung vorliegen. Hinweise für die 

Herstellung von Versickerungsanlagen sind ent-

sprechend der DWA-A 138 einzuhalten. 

3 Eine Nutzung von Erdwärme mit einer Erdwärme-

sonde ist im Plangebiet nur bedingt möglich und 

bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die 

Untere Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn. Eine 

Nutzung durch Erdwärmekollektoren bedarf ebenso 

der wasserrechtlichen Zustimmung; ggfs. im Einzelfall 

auch einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Bei ortsnaher 

Konzentration der Vorhaben entscheidet die Untere 

Wasserbehörde über die Zulässigkeit.

4 Eine Gehölzentfernung muss im Zeitraum vom 

01.11. bis zum 28./29.02. erfolgen. Vor der Fällung 

sind die entsprechenden Gehölze durch einen 

Fachgutachter auf Habitatpotentiale zu prüfen. Bei 

entsprechendem Vorkommen ist der dauerhafte 

Verlust pro Baum durch mindestens einen 

Ersatzlebensraum für höhlenbrütende Vogelarten oder 

für Fledermäuse auszugleichen.

5 Die Baufeldfreimachung sollte im Zeitraum vom 

01.09. bis zum 28./29.02. erfolgen, wobei eine 

kontinuierliche Fortsetzung zu gewährleisten ist. 

Sofern die Baumaßnahme nicht innerhalb des 

genannten Zeitraumes erfolgen kann, ist die Fläche in 

diesem Zeitraum umzubrechen und anschließend bis 

zum Baubeginn durch wiederholtes Umbrechen 

schwarz zu halten, um eine Ansiedlung von Brutvögeln 

zu vermeiden.

6 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, 

soweit sie nicht von Zuwegungen, Stellplätzen, Gara-

gen bzw. Carports oder Nebenanlagen gem. § 14 

BauNVO in Anspruch genommen werden, als Vege-

tationsflächen z.B. mit Ziersträuchern oder als Rasen-

flächen zu gestalten und zu unterhalten. Die Anlage 

geschotterter Gartenflächen und von Kunstrasen-

flächen ist nicht zulässig.

7 Sollen zur Herstellung eines tragfähigen 

Baugrundes (z. B. Baugrundverbesserung für 

Gebäude und Straßen) oder zur Geländeauffüllung 

Boden- oder Recyclingmaterialien (z. B. Boden von 

anderen Standorten, Schlacke etc.) aufgebracht 

werden, ist vorab sicherzustellen, dass von diesen 

Materialien keine Gefährdung für das Grundwasser 

und den Boden ausgeht. Hierbei sind die 

Anforderungen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

(LAGA) Mitteilung 20 und Technische Regel (TR) 

Boden zu beachten. Zur Beurteilung für den Einbau 

von ortsfremden Materialien sind u. a. die Kenntnis 

über das Vorhandensein von Grund- oder 

Schichtenwasser sowie über den Grundwasserstand 

erforderlich. Diese Angaben sind über ein 

Bodengutachten zu ermitteln. Maßnahmen zur 

Baugrundverbesserung durch Bodenaustausch / 

Bodenauffüllung mit ortsfremden Materialien dürfen 

daher erst nach Zustimmung der Unteren 

Bodenschutzbehörde vorgenommen werden.

8 Durch das Passieren von landwirtschaftlichen Fahr-

zeugen und durch die Bewirtschaftung der landwirt-

schaftlichen Flächen im Nahbereich können im 

Plangebiet Immissionen (Lärm, Stäube, Gerüche) 

hervorgerufen werden, die als ortsüblich und damit als 

tolerierbar einzustufen sind.

9 Hinsichtlich der von dem Verkehr auf der B 4 auch 

im Zuge der zukünftigen Ortsumgehung möglicher-

weise ausgelösten Immissionen im Plangebiet (Lärm, 

Staub, Gase oder Erschütterungen) können keine 

Ersatzansprüche gegenüber dem Bund geltend 

gemacht werden können.
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